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Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 
 

 
 
 
 
Verantwortlichkeiten des Veranstalters für Anlässe 
 
Stand 01.01.2009 
 
Richtlinien der Feuerwache  
 

1) Rechtsgrundlage 

2) Organisation 

3) Notwendigkeit von Feuerwachen 

4) Aufgaben der Feuerwache 

5) Anforderungen an Gebäude  

6) Gültigkeit 

7) Anhang   Integrierende Bestimmungen: 

Merkblatt Feuerwachen 
Der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) Auch zu finden unter:  
http://srv6b.picturepark.com/UI/index.cfm?K=24&Action=getPDF&ID=5332&Lang=de 

 
Feste / Anlässe / Veranstaltungen - Merkblatt des AGV. Auch zu finden unter: 

 http://srv6b.picturepark.com/UI/index.cfm?K=24&Action=getPDF&ID=5339&Lang=de 
 

Dekorationen - Merkblatt des AGV. Auch zu finden unter: 
 http://srv6b.picturepark.com/UI/index.cfm?K=24&Action=getPDF&ID=5338&Lang=de 

 

 

http://srv6b.picturepark.com/UI/index.cfm?K=24&Action=getPDF&ID=5332&Lang=de
http://srv6b.picturepark.com/UI/index.cfm?K=24&Action=getPDF&ID=5339&Lang=de
http://srv6b.picturepark.com/UI/index.cfm?K=24&Action=getPDF&ID=5338&Lang=de
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1. Rechtsgrundlage 
Die Rechtsgrundlage ist im Anhang „Merkblatt Feuerwachen“ des AGV festgelegt. Des Weiteren gelten: 
- Der Einsatzkostentarif der Gemeinden Oberlunkhofen und Jonen für die Feuerwehr, § 3  
 
2. Organisation 
Die Organisation ist im „Merkblatt Feuerwachen“ des AGV umschrieben. 
- Der Gemeinderat legt fest, bei welchen Veranstaltungen Feuerwachen zu organisieren sind.  
- Die Organisation der Feuerwache ist Sache des Feuerwehrkommandos, das die beauftragten Angehörigen 

der Feuerwehr (AdF) über ihre Dienstpflicht instruiert. 
- Den sicherheitsbezogenen Anordnungen der Feuerwache ist strikte und unverzüglich Folge zu leisten. 
- Der Vorstand der Feuerwehr legt die zu entrichtende Entschädigung fest. Diese beträgt:  

1 AdF pro Stunde      Sfr.   20.00 
  1 AdF pro Stunde für auswärtige Veranstalter   Sfr.   25.00 

- Die Bewilligungsinstanz und der Veranstalter haben dem Koordinator für die Feuerwache 

   Candido Peixeiro, Rebenweg 1, 8917 Oberlunkhofen 
   koordination@fwoljo.ch, 079 252 67 82 

die in Frage kommenden Veranstaltungen mindestens zwei Monate im Voraus mit folgenden Angaben zu 
melden: 

o Bezeichnung der Veranstaltung 
o Datum 
o Ort 
o Zeit 
o Voraussichtliche Dauer 

- Der Veranstalter hat die Feuerwache auf seine Kosten angemessen zu verpflegen. Es sind nur alkoholfreie 
Getränke abzugeben. 

- Allfällige längere Anwesenheiten als in der Anmeldung deklariert, werden zusätzlich verrechnet. 
 
3. Notwendigkeit von Feuerwachen 
Die Notwendigkeit ist im „Merkblatt Feuerwachen“ des AGV umschrieben.  
Gestützt auf diese Weisungen hat der Gemeinderat festgelegt, dass die Feuerwachepflicht grundsätzlich bei 
Anlässen ab 200 Personen gilt. 
- Feuerwachen sind immer zu organisieren für Veranstaltungen in: 

a) Dekorierten oder sonst brandgefährlich veränderten Räumen (z. B. Fasnachts- oder Masken-
bälle, Ausstellungen usw.); 

b) Räumen mit einer Bühne von mehr als 150 m2 
 
4. Aufgabe der Feuerwache 
Die Notwendigkeit ist im „Merkblatt Feuerwachen“ des AGV umschrieben.  
Sie beinhalten im wesentlichen folgendes: 
- Freihalten der Notausgänge, der Feuerwehrzufahrten und der Fluchtwege, Falschparkierer sind auszurufen 

und wegzuweisen. Wenn nötig Polizei avisieren. Die Feuerwache darf vom Veranstalter nicht für andere 
Aufgaben beigezogen werden.  

 
5. Anforderungen an Gebäude 
Die Notwendigkeit ist im „Merkblatt Feuerwachen“ des AGV umschrieben.  
Des Weiteren sind folgende Punkte strikte einzuhalten: 
- Alle Notausgänge müssen immer offen sein oder mit nur einer Handbewegung zu öffnen  
- Nasslöschposten sowie Feuerlöscher müssen frei zugänglich sein.  
- Die Notbeleuchtung muss intakt und Nothandlampen für eine Evakuation müssen vorhanden sein. 
- Verbandsmaterial und nötigenfalls ein Sanitätszimmer muss bereitgestellt sein. 
- Bei besonderen Anlässen muss vorsorglich der Samariterverein aufgeboten werden. 
 
6. Inkrafttreten 
Diese Weisungen treten auf den 1. Januar 2009 in Kraft und ersetzen diejenigen vom Januar 2006.  
Das Feuerwehrkommando Oberlunkhofen-Jonen 
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7. Anhang: 
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